
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Reiskirchen  

Ortsteil Winnerod 

Bebauungsplan Nr. 7.1 „Ortslage Winnerod  
2. Änderung und Erweiterung 

 
 
 

 
1. Beschlussempfehlungen (Abwägung gemäß § 1 Abs.7 BauGB) zu 

den eingegangenen Anregungen und Hinweisen im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB 

 
 

2. Entwurfs- und Offenlagebeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB 
 
 
 
 
 
 
 

Reiskirchen und Wettenberg, den 28.02.2022 
 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellung-
nahmen mit Anregungen und Hinweisen ab: 
 
Abwasserverband Wiesecktal (23.07.2019) 

Deutsche Telekom Technik GmbH (04.07.2019) 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (15.07.2019) 

Kreisausschuss des LDK, Amt für den ländlichen Raum (15.07.2019) 

Kreisausschuss LK Gießen, Wasser- und Bodenschutz (07.08.2019) 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Bauaufsicht/Denkmalschutzbehörde 

(12.07.2019) 

Kreisausschuss des LK Gießen, Brandschutz (01.08.2019) 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Naturschutz (05.08.2019) 

Kreisausschuss LK Gießen, Wasser- und Bodenschutz (07.08.2019) 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bau- und Kunstdenkmalpflege 

(07.08.2019) 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen HessenArchäologie (17.07.2019) 

Mittelhessen Netz GmbH (06.08.2019) 

RP Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (25.07.2019) 

Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 – Bauleitplanung (09.08.2019) 

 
 
Folgende Bürger gaben Stellungnahmen mit Anregungen und Hinwei-
sen ab: 
 
Bürger 1 (Anne Margarete Dorn, Dillenburg) (08.08.2019) 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellung-
nahmen ohne Anregungen und Hinweisen ab: 
 
Abwasserverband Lauter-Wetter (05.07.2019) 

Amt für Bodenmanagement Marburg (09.08.2019) 

Avacon AG (10.07.2019) 

EnergieNetz Mitte GmbH (12.07.2019, 23.08.2019) 

Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck (08.07.2019) 

IHK Gießen-Friedberg (05.08.2019) 

LK Gießen, FB 17, FD 74.1 Verkehr (12.07.2019) 

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (09.07.2019) 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen (15.07.2019) 

Magistrat der Stadt Grünberg (09.07.2019) 

PLEdoc GmbH (05.07.2019) 

Tennet TSO GmbH (08.07.2019) 

Unitymedia Hessen (23.07.2019) 

Zweckverband Mittelhess. Abwasserwerke (05.07.2019) 

Zweckverband Mittelhess. Wasserwerke (09.07.2019) 

 

 

Keine Stellungnahmen sind eingegangen von folgenden Trägern öf-

fentlicher Belange: 

 

Bot. Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 

BUND, Landesverband Hessen 

Bundesamt für Infrastruktur, Wehrbereichsverwaltung  

DB Bahn AG 

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

Gemeindevorstand der Gemeinde Fernwald  

Gemeindevorstand der Gemeinde Rabenau  

Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz  

Hess. Landesamt für Umwelt und Geologie  

Hess. Forst, Forstamt Wettenberg 

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Magistrat der Stadt Laubach  

Magistrat der Stadt Lich  

Naturschutzbund Deutschland  

OVAG Netz AG  

Polizeipräsidium Mittelhessen 
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Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Unternehmerverband, Hessischer Einzelhandel  

Verband Hess. Fischer e.V. 

Wanderverband Hessen e.V. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage 

befindlichen Beschlussempfehlungen, zu denen im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs.1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit Anre-

gungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und beschlossen. 

 
(2) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Reiskirchen billigt den gemäß (1) 

überarbeiteten Vorentwurf des Bebauungsplanes einschl. Begründung so-

wie Umweltbericht und die sich durch die Beschlussempfehlungen ergebe-

nen Änderungen als Entwurf und beschließt dessen Offenlage gemäß § 3 

Abs.2 BauGB. 
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Abwasserverband Wiesecktal (23.07.2019) 
 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Entwässerung der 

neu ausgewiesenen Bauflächen wird im Trennsystem erfolgen, weshalb die 

Ausführungen zum Trennsystem in der Begründung zum Bebauungsplan re-

daktionell angepasst werden. 

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 

 
 
zu 2.: Die Hinweise auf die überörtlichen Entwässerungsanlagen wird gemäß § 
9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und in der Plankarte dargestellt.  

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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zu 3.: Die Hinweise auf die Abstände werden in der Begründung zum Bebau-
ungsplan aufgeführt.  

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (23.01.2019) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindlichen Telekommunikationsli-

nien wird gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der 

Plankarte sowie im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen und in der Be-

gründung mitaufgeführt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 

 
 

zu 2. und zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung mitaufgeführt.  

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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Anlage 

 



 Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB 
 
 

 
   
 Bebauungsplan Nr. 7.1 „Ortslage Winnerod“ – 2. Änderung und Erweiterung Seite 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement (15.07.2019) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis zur Abstimmung der neuen Einmündungen und Zufahrten 

wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis wird in der Begrün-

dung zum Bebauungsplan mitaufgeführt. 

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

 
 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt. 
 
 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 

 
 
zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nach Abstimmung zur 
Lage der Ortsdurchfahrtsgrenze auf der Plankarte mitaufgeführt.  
 
 
zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nachrichtlich gemäß § 
9 Abs. 6 BauGB in den Hinweisteil der textlichen Festsetzungen sowie in der 
Begründung mitaufgeführt.  
 
 

zu 7. und 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-

dung mitaufgeführt.  
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zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

 
 
zu 10. und zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung mitaufgeführt.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abteilung für den Ländlichen Raum 

(15.07.2019) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen des 

nächsten Verfahrensschrittes (Entwurfsoffenlage) berücksichtigt.  
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Kreisausschuss des Landkreis Gießen, Bauaufsicht / Untere Denkmalschutzbehörde 

(12.07.2019) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind bereits auf der 

Plankarte dargestellt sowie im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen (TF 

3.1) sowie in der Begründung (S. 31) aufgeführt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

Im Rahmen der weiteren Planung erfolgt hierzu eine entsprechende Abstimmung mit 

der Unteren Denkmalschutzbehörde. 
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Anlage 
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Kreisausschuss des LK Gießen, FD Brandschutz (01.08.20219) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 2.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung zum Bebauungsplan mitaufgeführt.  

Die Löschwasserversorgung wird in dem erforderlichen Umfang sichergestellt. Der 

Nachweis erfolgt auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens. Die Informationen 

werden daher an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantragsverfahren 

weitergegeben. Die Hinweise beziehen sich auch auf die nachfolgende Erschlie-

ßungsplanung und Bauausführung und sind im Zuge dessen zu beachten.   

 

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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zu 3.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung zum Bebauungsplan mitaufgeführt.   

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung und Bau-

ausführung und sind im Zuge dessen zu beachten. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.   
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.   

 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung und Bau-

ausführung und sind im Zuge dessen zu beachten. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.   

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben.  

 

 

 

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.   

 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung und Bau-

ausführung und sind im Zuge dessen zu beachten. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.   

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben.  
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zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt. 
 
Sofern die Gemeinde Reiskirchen dem Feuerwehr-Kreis-Fahrzeugkonzept des 

Landkreis Gießens zugestimmt hat, kann bei Neubauten auf ein Hubrettungsfahr-

zeug (Drehleiter) zurückgegriffen werden. 

 

Sollte die Gemeinde dem Konzept nicht zugestimmt haben, wird auf der Plankarte 

und in der Begründung ein entsprechender Hinweis über den zweiten Rettungsweg 

mit aufgenommen. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Untere Naturschutzbehörde (05.08.2019) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Parzelle 42/10 wird zum Entwurf des Bebauungsplanes als Wald im Sinne des § 

2 Hessisches Waldgesetz festgesetzt. Sofern für das Gebäude und die Nutzung der 

Fläche eine Genehmigung vorliegt, besitzen diese Bestandsschutz.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Parzellen 42/9 und 42/12 werden zum Entwurf des Bebauungsplanes ebenfalls 

als Wald im Sinne des § 2 Hessisches Waldgesetz festgesetzt, allerdings sind für 

diese Bereiche nochmal faunistische und floristische Kartierungen vorgesehen, so 

dass erst nach deren Durchführung die genaue Abgrenzung der Waldflächen und die 

eventuell in Anspruch zu nehmen Siedlungsflächen bestimmt werden können. Hierzu 

erfolgt dann noch ein Abstimmungsgespräch mit der Naturschutzbehörde.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Der Umweltbericht erfolgt zum nächsten Verfahrensschritt (Entwurfsoffenlage) und 

wird zusammen mit den Planungsunterlagen zum Bebauungsplan ausgelegt.   
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Kreisausschuss des Landkreis Gießen, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz 

(07.08.2019) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bau-

ausführung zu berücksichtigen.   

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Zuge der 

weiteren Planung mit der zuständigen Wasserbehörde abzustimmen.   

 

Für die Ausführungen der Oberen Wasserbehörde wird auf die Auswertung der Stel-

lungnahme des RP Gießen vom 09.08.2019 (S. 33) verwiesen.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die zu beachtenden gesetzli-

chen Gewässerrandstreifen werden in der Plankarte entsprechend eingetra-

gen. 

 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt 

 

 

zu 5.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege (07.08.2019) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise zu den vorliegenden Kulturdenkmälern werden gemäß § 9 

Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte sowie in der 

Begründung mitaufgeführt bzw. ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Reiskirchen 

hält dennoch an der vorliegenden Planung fest.  

 

Die vorliegende Planung wird insbesondere hervorgerufen, da der vorliegende und 

genannte Bereich rund um das Hofgut einer neuen Nutzung zugeführt werden soll 

(Hotel und Wellnessanlagen). Zudem soll der Golfplatz um weitere Flächen und 

Einrichtungen für Freizeit und Erholung (Reitsportanlage und Reithalle, Parkplätze 

für Reisemobile, Besucherparkplätze, etc.) außerhalb des Hofgutes ergänzt werden, 

da die Nachfrage zum Beispiel nach Caravan-Stellplätzen in den letzten Jahren stark 

angestiegen ist. Zur Realisierung der vorliegenden Ziele wird somit im Rahmen des 

vorliegenden Plans eine ausreichend große Baugrenze benötigt und festgesetzt.  

 

 

Die weiteren Planungen werden mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt.  



 Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB 
 
 

 
   
 Bebauungsplan Nr. 7.1 „Ortslage Winnerod“ – 2. Änderung und Erweiterung Seite 24 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden  zur Kenntnis genommen und die Baugrenzen im 

Bereich des ehemaligen Gutshofs reduziert.  

Hierzu erfolgt noch mal eine enge Abstimmung zwischen dem Bauherrn und der 

Denkmalschutzbehörde. 

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise auch im Rahmen 

der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu 

berücksichtigen sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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Landesamt für Denkmalpflege, Hessen Archäologie (17.07.2019) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Allerdings wurde die vorliegenden Ausführungen bereits in den textlichen Festset-

zungen (TF 3.1.2) auf der Plankarte sowie in der Begründung berücksichtigt.  

Es besteht somit kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

zu 3. und zu 4.: Der Hinweis wird jeweils zur Kenntnis genommen.  
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Mittelhessen Netz GmbH (06.08.2019) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.   

 

 

zu 2.: Die Hinweise zu den im Plangebiet befindlichen Stromversorgungslei-

tungen werden zur Kenntnis genommen und gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nach-

richtlich in die textlichen Festsetzungen auf der Plankarte übernommen sowie 

in der Begründung mitaufgeführt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum 

Bebauungsplan mit aufgenommen.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind.  
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (25.07.2019) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf das mögliche Vorhandensein von Kampfmitteln im Plan-

gebiet wird zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte als Hinweis und 

nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB sowie in der Begründung 

aufgeführt.  

 

Aufgrund der Möglichkeit vom Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet ist die 

Hinweispflicht sowohl auf der Plankarte als auch in der Begründung des Bebauungs-

planes für die nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauausfüh-

rung, Baugenehmigungsverfahren) zwingend erforderlich.   

Entsprechende Ausführungen und allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittel-

räumung im Land Hessen werden zusätzlich der Begründung des Bebauungsplanes 

beigefügt, so dass jeder Bauherr im betroffenen Geltungsbereich des Bebauungs-

planes über den Bestimmungskatalog des RP Darmstadt (Kampfmittelräumdienst) 

informiert ist.   

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer  

Handlungsbedarf.   

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt.  

 

Aufgrund der Möglichkeit vom Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet ist die 

Hinweispflicht sowohl auf der Plankarte als auch in der Begründung des Bebauungs-

planes für die nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauausfüh-

rung, Baugenehmigungsverfahren) zwingend erforderlich.  

Die entsprechenden Ausführungen und allgemeinen Bestimmungen für die Kampf-

mittelräumung im Land Hessen werden zusätzlich der Begründung des Bebauungs-

planes beigefügt, so dass jeder Bauherr im betroffenen Geltungsbereich des  
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 Bebauungsplanes über den Bestimmungskatalog des RP Darmstadt (Kampfmittel-

räumdienst) informiert ist.  

 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf.  
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Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 (09.08.2019) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31  

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung vertie-

fend behandelt.  

 

Die Ortslage und die Baulücken werden noch einmal analysiert und der Eigenbedarf 

mit der Gemeindeverwaltung und dem Ortsbeirat abgestimmt. Gleichzeitig wird je-

doch auch der Bedarf der Besucher des Golfplatzes i.V.m. zusätzlichen Einrichtun-

gen für die Erholung und dem Tourismus überprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3.: Der Hinweis sowie die nicht erhebliche Beeinträchtigung des VRG Regi-

onaler Grünzug wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Ein Nachverdichtungsnachweis sowie ein Bedarfsnachweis i.S.d. Eigenentwicklung 

werden im Rahmen des nächsten Verfahrensschrittes (Entwurfsoffenlage) ergänzt 

und vor der Entwurfsoffenlage mit der Oberen Landesplanungsbehörde abgestimmt.  
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Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Dez. 41.1 
 
zu 5.: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen.  

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Untere Wasserbehörde hat auf einem Termin vor Ort das Vorkommen und die 

Bewertung der Teiche als Stillgewässer festgelegt. Ein 10m breiter Gewässerrand-

streifen, der nicht bebaut werden darf, ist festzusetzen. Die Bewertung als Gewässer 

wird im Rahmen des nächsten Verfahrensschrittes (Entwurfsoffenlage) in die Planun-

terlagen eingearbeitet.  

 

Zusätzlich wurde abgestimmt, dass die Planstraße B nach Norden verlagert werden 

kann und die angrenzende Gewässerparzelle 6/5 (Teich) in Teilbereichen geringfügig 

zurückgebaut bzw. umgestaltet werden kann. 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 

 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und Aussagen zur Ent-

wässerung im Trennsystem sowie zur Versickerung des anfallenden Nieder-

schlagswassers redaktionell in der Begründung zum nächsten Verfahrens-

schritt angepasst bzw. ergänzt.  

 
Dementsprechend erfolgt im Rahmen des nächsten Verfahrensschrittes die Überprü-
fung und Konkretisierung der Entwässerungsplanung. 
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Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 

Altlasten, Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

 

 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Plankarte und 

Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

Der aufgelistete Eintrag in der Altflächendatei befindet sich angrenzend zum Plange-

biet, so dass im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung kein unmittelbarer Hand-

lungsbedarf besteht. 
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zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Um-

weltberichtes abgearbeitet und behandelt. Somit erfolgt eine Ergänzung der 

Begründung und Ausführungen im Umweltbericht.  

 

Auch das Thema der Erosionen wird vertiefend im Umweltbericht aufgearbei-

tet. 

 

Adressat für die vorliegenden Hinweise sind auch die nachfolgenden Planungsebe-

nen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung).  
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Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

zu 11.: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

Die Hinweise sind im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes bei der nachfol-

genden Bauausführung zu beachten. 
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Immissionsschutz II , Dez. 43.2 

 

zu 13.: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Bergaufsicht, Dez. 44  

 

 

zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Hinweisteil auf der 

Plankarte sowie in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 51.1 

 

zu 16.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Obere Forstbehörde Dez. 53.1 F 

 

zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Verfahren be-

rücksichtigt. 

 
Es liegen allerdings Hinweise vor, das Teilflächen als Wald im Sinne des Hessischen 
Waldgesetzes zu beurteilen sind.  
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Bauleitplanung, Dezernat 31  
 

 

zu 19. bis zu 21.: Die aufgeführten Ausführungen werden zur Kenntnis ge-

nommen und bei der weiteren Planung entsprechend berücksichtigt. 

 

Es erfolgt eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Themen Innenentwicklung, 

Nachverdichtung, Baulücken und einem Nachweis zum vorhandenen Bedarf einer 

neuen Wohnbebauung im Ortsteil Winnerod in der Begründung zum Bebauungsplan 

zum nächsten Verfahrensschritt (Entwurfsoffenlage). Zu dem werden nähere Ausfüh-

rungen zu möglichen Konflikten zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und dem 

Sondergebiet „Reitanlage“ mitaufgenommen.  
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Bürger 1 (07.10.2021) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis zu den Einwendungen wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
zu 2.: Der Hinweis auf die Wegeparzelle im nördlichen Bereich des Flurstückes 
43/4 wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung wie folgt be-
rücksichtigt: 
 
Die Erschließungsachse/Straße wird nach Norden verlegt, angrenzend zum 
Flurstück 43/4. Für die Erschließung der westlichen Grundstücke wird die Par-
zelle 43/4 nicht mehr benötigt. 
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Pla-
nung wie folgt berücksichtigt: 
 
 
Aufgrund eines Ortstermins mit der Unteren Naturschutzbehörde und Hessen 
Forst (Untere Forstbehörde) wurde seitens der Fachbehörden für die Parzellen 
43/4, 42/9 (teilweise) und 42/12 (teilweise) festgelegt, dass diese Bereiche als 
Wald im Sinne Hess. Waldgesetzes im Bebauungsplan festzusetzen sind.  
 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Pla-
nung wie folgt berücksichtigt: 
 
Die Flächen südlich der Planstraße B werden einer speziellen Form der faunisti-
schen und floristischen Kartierung unterzogen. Die Ergebnisse haben dann Auswir-
kungen auf die künftige Ausweisung der Flächen im Bebauungsplan.  
Die Ergebnisse werden auch mit der zuständigen Fachbehörde (Untere Natur-
schutzbehörde) erörtert und die gesetzlichen Restriktionen festgelegt. 
 
 
zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die zuständige Obere Landesplanungsbehörde (RP Gießen) hat die Inanspruch-
nahme des Regionalen Grünzuges in diesem Bereich grundsätzlich zugestimmt.  
Der Bereich des Caravan-Stellplatzes und der Reithalle wird zum Entwurf noch ein-
mal überarbeitet, gleichzeitig werden die gemäß Hessischer Bauordnung einzuhal-
tenden Abstände durch die vorliegende Bauleitplanung gewahrt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Planung auch eine reguläre Zuwegung 
zur Parzelle 42/10 geschaffen wird. 
 
 
zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, verwiesen wird auf die 
Ausführungen unter zu 1 bis zu 5. 
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zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund der Örtlichkeiten und den Planungswünschen von der Grundstückseigen-
tümer haben das Planungsbüro und die Verwaltung städtebauliche Konflikte gese-
hen, die im Rahmen eines Ortstermins mit den zuständigen Fachbehörden erörtert 
worden sind.  
 
Allerdings müssen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, dem Abstand zum Gewäs-
ser, die Ausweisung ein Großteiles der Flächen als Wald sowie die nicht in Aussicht 
Stellung einer für Teilbereiche erforderlichen biotopschutzrechtlichen Befreiung für 
besonders geschützte Biotope (Streuobst im Außenbereichen und Auwald) als Rest-
riktion für die Ausweisung beachtet werden. Verwiesen wird auf die Ausführungen 
unter zu 1 bis zu 5. 
 
Diese öffentlichen Belange müssen im Abwägungsprozess mit den privaten Belan-
gen gegeneinander und untereinander in die Abwägung eingestellt werden. Jedoch 
sind gesetzliche Vorgaben nicht der Abwägung zugänglich. 
 
Hierzu erfolgen weitere Ausführungen in der Begründung zum Entwurf des Bebau-
ungsplans. 
 
 
zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bei einer Überplanung des Bestandes von Gebäuden und Nutzungen sind zunächst 
die vorhandenen Genehmigungen zwingend zu beachten. Dies kann zunächst auf 
das Grundstück 42/10 zutreffen, auf dem sich eine bauliche Anlage befindet. Sollte 
keine Genehmigung vorliegen, muss das Planungserfordernis der Absicherung sol-
cher Gebäude und Nutzungen geprüft werden, wobei zum Vorteil eines Einzelnen 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht zulässig ist. 
 
Das Flurstück 43/4 musste bisher als bauplanungsrechtlicher Außenbereich (§ 35 
BauGB) bewertet werden, so dass hier eine Bebauung grundsätzlich nicht zulässig 
ist und gleichzeitig auch kein Anrecht auf eine künftige Bebauung besteht. Aufgrund 
der Beurteilung dieses Bereiches als Wald sowie die naturschutzrechtliche Einord-
nung als geschütztes Biotop (Auenwald) ist eine künftige Bebauung dieser Fläche 
nicht zulässig.  
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Die Parzelle 43/4 wird anstelle einer bisherigen Ausgleichsfläche künftig als Wald 
dargestellt (Vorgabe Hessen-Forst). Die vorgesehene Erschließungsstraße wird 
nach Norden verschoben und aus dem Grundstück herausgenommen.  
 
 
zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, verwiesen wird auf die 
Ausführungen unter zu 9. 
 
 
zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund der rechtlichen Vorgaben (Wald - eine Rodungsgenehmigung wird von 
Hessen-Forst nicht in Aussicht gestellt) sowie den Inanspruchnahme von Auenwald 
(eine erforderliche biotopschutzrechtliche Befreiung wird von der Unteren Natur-
schutzbehörde nicht in Aussicht gestellt) kann dieser Bereich nicht über den Bebau-
ungsplan als Wohnbaufläche dargestellt und bauplanungsrechtlich gesichert werden. 
Unabhängig von den Eigentumsverhältnissen stehen in der Ortslage Winnerod zahl-
reiche Alternativflächen zur Verfügung, die einen derartigen Eingriff in Natur und 
Landschaft nicht vorbereiten. 
 
 
zu 12. und 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 7 bis zu 11. 
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zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 1 bis zu 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


